
10/2021
71. Jahrgang B 8589 E

Mitgliederzeitschrift der Bayerischen Finanzgewerkschaft
www.finanzgewerkschaft.de • www.facebook.com/finanzgewerkschaft

Bayerisches Digitalgesetz 
BayDiG
Das ist geplant
 

Seite 4

Landesarbeitstagung 	
Südbayern 
Präsenztagung mit LfSt-Präsident 
Volker Freund und Abteilungsleiter 
Dr. Klaus-Peter Prey

Seite 6

Fortsetzung nächste Seite

Finanzämtern steht  Finanzämtern steht  
Sturm ins HausSturm ins Haus

Arbeiten zur Grundsteuerreform kumulieren Arbeiten zur Grundsteuerreform kumulieren 
mit (zu) vielen anderen Zusatzaufgabenmit (zu) vielen anderen Zusatzaufgaben

erschließt sich im Corona-Selbststudi-
um nicht allen. Aber jede und jeden 
durchzuwinken, hilft ja auch nichts. 
Ohne das notwendige Basiswissen 
ist die anspruchsvolle Arbeit im Fi-
nanzamt nicht leistbar.

Hohes Minus in der 2. QE
Es bleibt die Hoffnung auf den Crash-
Kurs und dass viele der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer doch noch die 
Kurve kriegen. Das alles könnte man 
gelassener betrachten, wäre die Per-
sonalausstattung in der 2. QE nicht 
schon seit Jahren „unter aller Kano-
ne“. Wir schleppten uns 2021 mit über 
18 Prozent Minus zum Zuteilungssoll 
in die Personalverteilung und kamen 
mit knapp minus 13 Prozent heraus. 
Es fehlen also am Ende immer noch 
fast 1.000 Vollzeitkräfte! Zum Zutei-
lungssoll, wohlgemerkt. Der tatsäch-

liche Personalbedarf ist noch viel hö-
her.

Bisher konnte dieses Minus zumin-
dest teilweise durch eine günstigere 
Ausstattung oberhalb des Zuteilungs-
solls in der 3. QE abgemildert wer-
den. Vorbei. Auch hier liegen wir in 
der Allgemeinen Verwaltung jetzt mit 
knapp sieben Prozent im Minus; das 
entspricht etwa 270 Vollzeitkräften.

PS müssen auf die Straße
Das fehlende oder weggebrochene 
Personal ist dabei die eine Seite. Die 
andere sind die Aufgaben, die den 
Finanzämtern immer noch stetig zu-
wachsen. Für die Grundsteuerreform 
wurden dafür immerhin 400 Stellen 
zugestanden, die natürlich im Zutei-
lungssoll auszuweisen waren und das 

AA
chtundzwanzig Prozent. Das 
war die Erstdurchfallquo-
te bei der 3. QE in diesem 
Jahr. Das sind 199 Kräfte. 

Davon war über die Hälfte fest einge-
plant. Für die AVSt, um die Abgänge 
Richtung Bewertung zu kompensie-
ren. Die Rechnung konnte jetzt nicht 
mehr aufgehen, aber die Grundsteu-
erreform muss laufen, hat absolute 
Priorität. Eine Zusatzaufgabe, für die 
die Einstellungszahlen deutlich er-
höht wurden. 

Doch der Markt ist begrenzt. Und 
das Finanzamt nicht unbedingt der 
Traumberuf junger Menschen. Wir 
mussten an die Platzzifferngrenze 
gehen. Es stand zu befürchten, dass 
das schwierig wird. Dann kam Coro-
na – und aus schwierig wurde in vie-
len, ja zu vielen Fällen unmöglich. Die 
Steuermaterie ist anspruchsvoll und 

Bayernturnier 2022 in 	
Nürnberg
Termine und Disziplinen
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Soll damit noch oben trieben – und 
damit bei fehlendem Personal das 
Minus. Die PS müssen auch auf die 
Straße! Das hat die bfg immer wieder 
angemahnt. Es muss dafür gesorgt 
werden, dass die Verstärkung bei 
den Ämtern auch ankommt! Aktuell 
haben wir die Situation, dass einige 
Dienststellen 2. QE aus der Veranla-
gung in die Bewertung geben müs-
sen und dafür mangels Masse keine 
Kompensation in der 3. QE erhalten. 
Das reißt dann Löcher in der Veran-
lagung auf! Nun kommen aber die 
Steuererklärungen, deren Abgabefris-
ten die Politik angesichts Corona all-
zu großzügig verlängert hat. Und sie 
kommen womöglich alle auf einmal.

„Grüne“ Wochen keine  
Option mehr
Erschwerend kommt dazu, dass „grü-
ne“ Wochen, die solche Situationen 
in der Vergangenheit zu entschärfen 
halfen, seit Einführung des RMS nicht 
mehr möglich sind. Das war auch ein 
erklärtes Ziel. Man wollte ja gerade 
einen einheitlichen Maßstab schaf-
fen, um ganz bewusst die Gleichmä-
ßigkeit der Bearbeitung zu verbes-
sern. Dabei ist es ja auch durchaus 
wünschenswert, dass individuelle 
Steckenpferde und – umgekehrt – 
individuelle Lücken nicht länger zum 
alleinigen Prüfungsmaßstab erhoben 
werden können. Aber man beraubt 
sich damit eben auch der Möglichkeit, 
durch großzügigeres Prüfen – oder 
besser großzügiges Nichtprüfen – 
auf Arbeitsrückstände zu reagieren. 

Dabei ist es überall gängiges Prinzip, 
Prüfungsintensitäten innerhalb ge-
wisser Grenzen an den Arbeitsanfall 
anzupassen. Unser unbewegliches 
RMS dürfte in dieser Situation aber 
eher Ballast als Hilfe sein. Denn 
eine spürbare Entlastung, die man 
in solchen Sondersituationen nutzen 
könnte, ist bis heute nicht eingetre-
ten. Das Arbeiten mit dem RMS ist 
viel zu aufwendig, nicht zuletzt natür-
lich, weil unser Steuerrecht furchtbar 
kompliziert ist. Ohne Erhöhung des 
Risikos, dass ein Bescheid trotz RMS 
auch objektiv falsch sein kann, ohne 
höhere Autofallquote – ursprünglich 
stand einmal die Zahl von 60 Prozent 
im Raum – und ohne das Hinnehmen 
entsprechender Steuerausfälle kann 
uns das RMS nicht wirklich helfen.

Gesundheitsämter  
und andere Baustellen
Und Corona hat ja noch anderes Un-
gemach gebracht: Unterstützungs-
leistungen für andere Verwaltungs-
bereiche und die IHK. Letzteres ist 
jetzt abgeschlossen, der Einsatz im 
Gesundheitsamt wird uns aber noch 
weiter beschäftigen, sollten die Inzi-
denzen im Herbst und Winter wieder 
durch die Decke gehen. Zusätzlich zu 
allen anderen Aufgaben! Zusätzlich 
zur Anwärterausbildung auf Rekord-
niveau mitten in einer Pandemie mit 
erhöhten Crash-Risiko! Und eben 
auch zusätzlich zur Grundsteuerre-
form! Die absolute Priorität genießt! 
Politisch verständlich nach dem gan-
zen Tamtam mit Länderöffnungsklau-

sel im Vorfeld. Das muss jetzt auch 
klappen. Dabei ist der Zeitrahmen 
mehr als sportlich. 

Gelingt es nicht, den weit überwie-
genden Teil der Feststellungserklärun-
gen vollelektronisch zu veranlagen, 
werden auch die jetzt den Bewer-
tungsstellen zugewiesenen Kräfte 
dafür nicht ausreichen. Dann muss 
wieder nachgesteuert werden. Und 
wieder zulasten anderer Arbeitsberei-
che, die selbst mehr als genug zu tun 
haben.

Hoffnung auf 2. QE 2022
Zum Glück wird im nächsten Jahr der 
große Anwärterjahrgang 2020 in der 
2. QE fertig. Bestünden hier alle die 
Prüfung, könnten wir spätestens im 
nächsten Herbst etwas durchschnau-
fen. Die Erfahrungen und die letzten 
Klausurergebnisse machen jedoch 
skeptisch. Auch hier steht eine weit 
überdurchschnittliche Durchfallquote 
zu befürchten. Das LfSt hat deshalb 
in enger Abstimmung mit der LFS, 
der BJAV und den Bezirkspersonalrä-
ten Fördermaßnahmen ergriffen, um 
ein Fiasko wie in der 3. QE zu vermei-
den.

…und jetzt auch noch die 
ÜVSt
Als ob das alles noch genug wäre, 
will das LfSt die ÜVSt flächendeckend 
einführen. So schnell wie möglich. 
Am besten jetzt. Die Pilotierung die-
ses Veranlagungsmodells, bei dem 
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höchstrichterlich entschieden – nicht 
nur die „Säule“ gesetzliche Altersren-
te, sondern auch die beiden anderen 
„Säulen“ der Altersversorgung, näm-
lich die betriebliche und die private. 
Wenn man also die Beamtenschaft in 
die gesetzliche Rente hineinnehmen 
wollte, müsste der Staat trotzdem 
seinen „Staatsdienern“ Leistungen 
für die beiden anderen „Säulen“ zu-
kommen lassen. Zudem würde ein 
Systemumstieg Jahrzehnte dauern. 
In dieser Zeit müsste der Staat Ren-
tenbeiträge für die jungen Beamten 
leisten und gleichzeitig Ruhegehälter 
der Pensionisten zahlen. Das würde 
jeden Haushalt sprengen. – Und, was 
man hier sehen muss: Die Altersver-
sorgung der Beamten – zumal in Bay-
ern – lässt sich auch auf lange Sicht 
deutlich solider finanzieren als die ge-
setzliche Rente, die heute schon Jahr 
für Jahr mehr als 100 Milliarden aus 
Steuermitteln erfordert.“

Helmut Schmidt und die 
debeka
„Ich bin davon überzeugt, dass eine 
konzertierte Aktion aller Organisatio-
nen und Verbände, denen das ein An-
liegen ist, hier doch einiges bewirken 
könnte. Mir kommt gerade der große 
Helmut Schmidt in den Sinn. Er war 
das berühmteste Mitglied der debe-
ka. Er dreht sich doch im Grab um, 
wenn er sieht, was hier vor sich geht 
…“

Zur Zusammenarbeit mit 
dem BdSt Bayern
„Als Beschäftigte der Finanzverwal-
tung wissen wir mehr als andere ja 
um den „Wert“ des Geldes. Wir wis-
sen, wie viel Aufwand für den Staat 
damit verbunden ist, sich zu finanzie-
ren. Deshalb liegt uns auch sehr viel 
an einer verantwortungsbewussten 
Ausgabenpolitik des Staates. Denn 
klar ist: Diese Einnahmen, für die wir 
tagein, tagaus arbeiten, sind ja die Vo-
raussetzung für die Verbesserung der 
staatlichen Infrastruktur, für Bildung, 
Sicherheit und vieles mehr. Deshalb 
sind wir auch als Finanzgewerkschaft 
bei diesen Fragen ganz nah beim 
Bund der Steuerzahler in Bayern. Ja, 
ich glaube auch bei dem Grundsatz, 
dass wir lieber Steuergesetze konse-
quent umsetzen sollten als Steuern 
zu erhöhen, oder anders formuliert: 
Wir haben alle miteinander keine gro-
ße Lust, mehr Steuern zu bezahlen, 
weil sich allzu viele der Steuerpflicht 

durch Hinterziehung oder Steuer-
flucht entziehen.“

Zur Kritik an „zu viel Bp“
„Die bayerischen Finanzämter wei-
sen seit mehr als einem Jahrzehnt 
eine erhebliche Unterbesetzung auf. 
2012 hatte der Oberste Rechnungshof 
hierzu festgestellt, dass nach bundes-
einheitlichen Berechnungsmustern 
knapp 20.000 Vollzeitstellen erforder-
lich wären, dagegen rund 16.500 Voll-
zeitstellen im Haushalt ausgewiesen 
waren, die tatsächliche Besetzung 
aber nur bei 14.500 Vollzeitäquivalen-
ten lag. In der Folge hat er auch wie-
derholt die schlechte Besetzung der 
Betriebsprüfungen moniert und aus 
seinen Ermittlungen heraus jeden 
zusätzlichen „Jungprüfer“ mit einem 
jährlichen steuerlichen Mehrergeb-
nis von 500.000 Euro veranschlagt. 
Natürlich geht diese Rechnung nicht 
beliebig auf. Aber bei einer Erhöhung 
der weniger als 1.600 Betriebsprüfer-
stellen auf vielleicht 2.000 ließe sie 
sich auf jeden Fall halten. In den zehn 
Jahren seither hat sich die Zahl der 
Steuerfälle in Bayern um etwa 25 Pro-
zent erhöht. Die tatsächliche Beset-
zung liegt heute bei 15.025 – durch 
die vielen Ruhestandsversetzungen 
konnte trotz immenser Ausbildungs-
anstrengungen die Unterbesetzung 
nicht stärker abgebaut werden. In-
sofern kann ich die Kritik über zu viel 
Betriebsprüfung nicht nachvollziehen. 
Kleinstbetriebe werden statistisch 
noch nicht einmal mehr alle 100 Jah-
re, Kleinbetriebe seltener als alle 40 
Jahre geprüft. Hierzu gehören immer-
hin auch Freiberufler mit einem Jah-
resgewinn von 160.000 Euro.“ 

Zum Vorschlag besserer Ge-
setze und größerer Effizienz
„Aber Sie sprechen etwas an, was 
mir ein Anliegen ist. Wir müssen 
bei der Gesetzgebung beginnen und 
Steuergesetze so vereinfachen, dass 
wir die digitalen Möglichkeiten viel 
besser nutzen können. Wir haben in 
den Finanzämtern ein Risikomanage-
mentsystem, das man bei einfache-
ren Gesetzen sehr viel effizienter und 
mit weniger Personal betreiben könn-
te. – Personal, das für wichtigere Auf-
gaben zur Verfügung stünde …“

Das komplette Interview lesen Sie mit 

freundlicher Genehmigung von „Klartext“ 

auf unserem Facebook-Kanal:

www.facebook.com/Finanzgewerkschaft

die V+V-Fälle der AN-Stelle zugeschla-
gen werden, läuft seit Herbst 2020. 
Unzweifelhaft hat dieses Modell 
organisatorische Vorteile zur bisheri-
gen Struktur. Nicht zuletzt wird das 
Steuernummernproblem in der AVSt 
entschärft, wo man durch die Konten-
trennung mittlerweile an die Grenze 
stößt. Aber auch die Milderung sai-
sonaler Schwankungen, einheitliche 
Abgabevorschriften, die Erhöhung der 
Telearbeitsmöglichkeiten und die Not-
wendigkeit Bearbeitungsstellen ein-
zurichten, für die die reinen AN-Fälle 
nicht ausreichen, sprechen durchaus 
dafür.

Völlig neue Struktur in der 
AVSt
Es gibt aber auch gewichtige Nach-
teile. Der Aufwand für die Datenbe-
reinigung und die Neuzuschneidung 
samt Umzügen im Amt ist gewaltig. 
Die Rest-AVSt muss völlig neu struk-
turiert werden. Die Tätigkeit der 2. QE 
verlagert sich weg vom Veranlagen, 
hin zu mehr ungeliebter Verwaltungs-
tätigkeit, die 3. QE wird insgesamt 
stärker belastet. Und in der AN-Stelle, 
der neuen ÜVSt, gibt es plötzlich wie-
der Papier, weil die Dauerunterlagen 
für V+V noch nicht maschinell erfasst 
und zugeordnet werden können. Und 
das alles kumuliert jetzt mit der gro-
ßen Rochade zugunsten der Bewer-
tungsstellen, die wiederum die Veran-
lagung voll trifft. Ist das vertretbar?

 
ÜVSt-Einführung wird bis 
Mitte 2024 gestreckt
Eine Frage, die natürlich auch die 
Bezirkspersonalräte aufwarfen. Erst 
die Zusage, dass die Einführung der 
ÜVSt bis Mitte 2024 gestreckt wird, 
die Ämter also je nach Belastung 
den Einführungszeitpunkt in diesem 
Rahmen selbst bestimmen können, 
machte den Weg frei. 

Die Bezirkspersonalräte erhoben in 
schwieriger Abwägung letztlich keine 
Einwendungen mehr. Die größten Be-
denken konnten ausgeräumt werden, 
Restzweifel bleiben aber. Das liegt in 
der Natur der Sache. Jetzt sind die 
Ämter am Zug zu entscheiden, wann 
die Einführung der ÜVSt am ehesten 
verkraftbar ist. In diesem Herbst und 
Winter, da waren sich die Bezirksper-
sonalräte einig, wäre das ein Ritt auf 
der Rasierklinge. Denn es steht ohne-
hin ein Sturm ins Haus.
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